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1.  Einleitung

Die Sozialen Medien haben die Informationswege und Kommunikati
onsweisen in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen erheblich verän
dert. Diesem Wandel unterliegen nicht nur die klassischen Medien wie 
Zeitung, Buch, Radio oder Film, sondern auch Unternehmen, Wissen
schaftsorganisationen, politische Akteure und öffentliche Stellen. Sie 
alle haben ihre Kommunikationsweisen und Informationswege den ge
genwärtigen Entwicklungen angepasst und nutzen vermehrt die Sozialen 
Medien. Ein wesentliches Kennzeichen des Wandels ist die Abkehr von 
der EinWegeKommunikation der klassischen Medien hin zu einer beid
seitigen ZweiWegeKommunikation und Interaktion in den Sozialen 
Medien. Dabei bietet sich für alle Organisationen die Gelegenheit direkt 
und ohne einen zwischengeschalteten Gatekeeper mit ihrer Zielgruppe 
zu kommunizieren und zu interagieren. Diesen Vorteil haben auch die 
öffentlichen Stellen erkannt. Sie sind zumeist in den Sozialen Medien 
zu finden und betreiben innerhalb der eigenen Organisationen Social
MediaRedaktionen. Mit Hilfe der direkten Kommunikations und In
teraktionsmöglichkeit bietet sich für die öffentlichen Stellen die Chance, 
sich in der öffentlichen Wahrnehmung positiv zu präsentieren und die 
öffentliche Meinung über die eigene Organisation mit zu gestalten. Trotz 
der bereits etablierten Strukturen sind die rechtlichen Rahmenbedingun
gen und Implikationen für öffentliche Stellen zumeist nur teilweise und 
nicht zusammenhängend beleuchtet. Sogar die grundsätzliche Zulässig
keit der Nutzung von Sozialen Medien durch öffentliche Stellen ist aus 
datenschutzrechtlicher Sicht um stritten. Daneben birgt auch die Art und 
Weise der Nutzung von Sozialen Medien durch öffentliche Stellen recht
liche Unsicherheiten.

Die vorliegende Publikation betrachtet drei praxisrelevante Bereiche, die 
maßgeblich für die Nutzung Sozialer Medien durch öffentliche Stellen 
sind. Nach der grundsätzlichen Einordnung und Darstellung der techni
schen Grundlagen ist zum einen zu untersuchen, ob öffentliche Stellen 
aus datenschutzrechtlicher Sicht überhaupt die Sozialen Medien nutzen 
dürfen und welche Rahmenbedingungen damit verbunden sind. Zu den 
datenschutzrechtlichen Vorgaben für öffentliche Stellen in Bezug auf 
die Nutzung Sozialer Medien gibt es zahlreiche Aufsätze, die einzelne 
Problemstellungen be leuchten. Allerdings sind die meisten Publikati
onen aus der Zeit vor Inkrafttreten der DatenschutzGrundverordnung 
( DSGVO) und vor den maßgebenden Entscheidungen des Europäischen 
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Gerichtshofes zur datenschutz rechtlichen Verantwortlichkeit bei Face
bookFanpages und Social Plugins.

Insbesondere im Hinblick auf die neue Gesetzeslage und die Entschei
dungen des Europäischen Gerichtshofs wird eine zentrale Fragestel
lung die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit einnehmen. Daran 
anschließend sind die Implikationen der Verantwortlichkeit insbeson
dere die Vereinbarung zwischen den ge meinsamen Verantwortlichen zu 
betrachten. Dieser Themenkomplex wird gegenwärtig in Literatur und 
Rechtsprechung kritisch diskutiert. Nach der Klärung der Verantwort
lichkeit können die verschiedenen Erlaubnistatbestände für die Daten
verarbeitung im Zusammenhang mit der Nutzung der Sozialen Medien 
geprüft und anschließend die weiteren – praxisrelevanten – datenschutz
rechtlichen Vorgaben betrachtet werden.

Der zweite Bereich der Publikation befasst sich mit den allgemeinen 
rechtlichen Rahmenbe dingungen für den Betrieb eines SocialMedia
Accounts durch öffentliche Stellen. Hier gilt es aufzuzeigen, welche 
grundsätzlichen rechtlichen Rahmenbedingungen die Nutzung Sozialer 
Medien einschränken könnten und was vor der Nutzung zu beachten ist.

Schlussendlich untersucht der dritte Bereich die rechtlich zulässige Art 
und Weise der Nutzung Sozialer Medien. Hierbei steht im Mittelpunkt 
der Betrachtung, wie eine öffentliche Stelle in den Sozialen Medien 
insbesondere in Bezug auf Bild, Bewegtbild und Äußerungen agieren 
darf und was notwendigerweise unterlassen werden sollte. Der Fokus 
liegt hierbei auf den Vorgaben des Grundgesetzes und auf möglichen 
Grundrechtseingriffen durch die Informationstätigkeit öffentlicher Stel
len. Dieser Themenbereich ist in wenigen Publikationen wissenschaft
lich bearbeitet worden. Insbesondere die SocialMediaAktivitäten von 
Polizeibehörden bildeten dabei einen Untersuchungsschwerpunkt. Das 
übergeordnete Gebiet – das staatliche Informationshandeln – ist weit
aus umfangreicher beforscht. Die noch offenen Forschungsfragen über 
das Wie der Nutzung von Sozialen Medien betreffen weitgehend die Ad
aption des klassischen staatlichen Informationshandelns auf die neuen 
Kommunikations wege und formen in den Sozialen Medien. Denn die 
Art und Weise wie auf den Plattformen kommuniziert wird, ist wesent
lich differenziert zur Art und Weise der Kommunikation klassischer Me
dien und Formate wie zum Beispiel über Pressemitteilungen. In diesem 
Kapitel erfahren öffentliche Stellen, was sie in ihrer veränderten Kom
munikation in den Sozialen Medien beachten sollten.
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2.  Einordnung von Social Media

Eine Infratest dimap Umfrage im Auftrag des WDR zur Informations
beschaffung über das politische Geschehen aus dem Jahr 2019 hat er
geben, dass „Soziale Medien und Netzwerke“ auf Platz fünf der unter
schiedlichen Informationsquellen eingeordnet werden.1 Ein ähnliches 
Bild zeigt auch eine Befragung aus dem Jahr 2017 zu diesem Thema. 
Hier hat eine ForsaUmfrage ergeben, dass „Social Media“ gemeinsam 
mit „Radio“ am vierthäufigsten bei der Informationsbeschaffung über 
politische Themen und das politische Tagesgeschehen genannt werden.2 
Diese Tendenzen gehen auch aus einer Befragung durch das HansBre
dowInstitut hervor.3 Das HansBredowInstitut stellt im Reuters Institu
te Digital News Report 2019 daneben dar, dass 34 Prozent und damit der 
zweithäufigste Wert, der im Internet genutzten Nachrichtenquellen, die 
sozialen Medien sind.4 Innerhalb des Komplexes Soziale Medien wird 
Face book als häufigste Informationsquelle angegeben.5 Bezogen auf die 
generelle Nutzung von OnlineCommunitys und damit nicht iso liert be
trachtet auf Nachrichten, erlangt Face book ebenfalls hohe Werte, wobei 
Instagram bedeutsamer wird.6 Deutlich wird bei diesen Werten, welche 
Relevanz die Sozialen Medien in Bezug auf Kommunikation und Infor
mationsvermittlung besitzen.

Die Sozialen Medien unterliegen jedoch keiner scharfen Begriffsdefini
tion. Sie sind vielmehr eine Beschreibung von Plattformen und Anbie
tern im Web 2.0, die eine weitgehende Kommunikation und soziale In
teraktion zulassen, aber auch schlicht zur Informationsbereitstellung und 
beschaffung dienen können.7 Unter dem Sammelbegriff Soziale Medien 

1  WDR, Aus welchen Medien beziehen Sie hauptsächlich Ihre Informationen über das politische 
Geschehen?, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/661410/umfrage/hauptsaechliche
informationsquellenueberdaspolitischegeschehen/.

2  Horizont, Über welche Kanäle informieren Sie sich über politische Themen und das politische 
Tagesgeschehen?, https://de.statista.com/(...)tagesgeschehen/.

3  Hölig, Hasebrink, Reuters Institute Digital News Report 2019 – Ergebnisse für Deutschland, 
https://www.hans(...)_Deutschland.pdf, S. 16.

4  Ebenda, S. 17.
5  Ebenda, S. 45 oder auch PwC, Über welche SocialMediaKanäle erhalten Sie Informationen 

zu aktuellen Ereignissen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, sei es, dass Sie aktiv da
nach suchen, oder sei es, dass Sie diese auch ohne danach zu suchen bekommen?, Statista,  
https://de.statista.com/(...)deutschland/. 

6  Beisch, Koch, Schäfer, ARD/ZDFOnlinestudie 2019: Mediale Internetnutzung und Videoon
Demand gewinnen weiter an Bedeutung in: Media Perspektiven 2019, 374, 383 f.

7  Schmidt, Taddicken, Handbuch Soziale Medien, S. 4 ff.; siehe hierzu auch Gabriel, Röhrs, 
Social Media, S. 12 ff.

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/661410/umfrage/hauptsaechliche-informationsquellen-ueber-das-politische-geschehen
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/661410/umfrage/hauptsaechliche-informationsquellen-ueber-das-politische-geschehen
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/682115/umfrage/wichtigste-informationsquellen-fuer-das-politische-tagesgeschehen/
https://www.hans-bredow-institut.de/uploads/media/default/cms/media/os943xm_AP47_RDNR19_Deutschland.pdf
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/878465/umfrage/nutzung-von-social-media-als-informationsquelle-nach-plattform-in-deutschland/
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sind daher viele unterschiedliche Anwendungen mit sehr diversen Funk
tionen zu subsummieren. Taddicken und Schmidt haben deshalb einen 
Versuch unternommen, die An wendungen zu systematisieren. Dabei ha
ben sie vier Gruppen identifiziert: Plattformen, Personal Publishing, In
stant Messaging und Wikis.8 Die Gruppe Plattformen dürfte hierbei am 
interessantesten sein, da beispielsweise Face book, Twitter, Instagram, 
YouTube, Snapchat oder auch TikTok darunter gefasst werden. Diese 
Gruppe soll Gegenstand der vorliegenden Publikation sein. Da nicht alle 
Anbieter und Plattformen in dieser Gruppe betrachtet werden können, 
wird nachfolgend insbesondere auf den Anbieter mit den höchsten Nut
zungswerten eingegangen. Wie oben dargestellt ist dies Face book. In ei
ner durch Statista erstellten Prognose lässt sich die zukünftige Relevanz 
von Face book in Deutschland erkennen. So wird davon ausgegangen, 
dass Face book zwar einen leichten Rückgang an Nutzerinnen und Nut
zern ver zeichnen wird, aber dennoch werden für das Jahr 2023 über 31 
Millionen deutsche Face bookNutzerinnen und Nutzer prognostiziert.9

Auf der anderen Seite, also der Nutzung durch öffentliche Stellen, lie
gen keine umfänglichen und vollständigen Erhebungen vor. Aber die 
ausschnittsweise Betrachtung lässt Tendenzen in Bezug auf die Rele
vanz der verschiedenen Dienste für die öffentlichen Stellen erkennen. 
Bei spielsweise haben die Polizeibehörden im Jahr 2016 bereits 133 
aktive SocialMediaAccounts, wobei diese Zahl mittlerweile deutlich 
gestiegen sein dürfte.10 Vielfach nutzen einzelne öffentliche Stellen 
nicht nur unterschiedliche Dienste, sondern mitunter auch unterschied
liche Accounts innerhalb eines Dienstes für verschiedene Zwecke oder 
auch für Unterorganisationen. So hat beispielsweise die Bundeswehr 
Accounts bei YouTube, Instagram, Twitter, SoundCloud, Flickr, Snap
chat und Face book sowie bei weiteren Netzwerken. Bei einigen dieser 
Dienste wie zum Bei spiel Face book betreibt die Bundeswehr neben dem 
HauptAccount auch Accounts für die Nachwuchsgewinnung, für wich
tige Unterorganisationen und für regionale Organisationseinheiten. Laut 
einer Analyse mithilfe der Plattform Pluragraph kommen die Accounts 
der Bundeswehr insgesamt auf mindestens 1,5 Millionen Follower.11 

 8  Schmidt, Taddicken, Handbuch Soziale Medien, S. 9 ff.
 9  Statista, Anzahl der Face bookNutzer in Deutschland in den Jahren 2017 und 2018 sowie eine 

Prognose bis 2023 (in Millionen), https://de.statista.com/(...)deutschland/.
10  Rüdiger, Anzahl der SocialMediaAccounts der Polizei in Deutschland nach SocialMedia

Kanälen im Jahr 2016, https://de.statista.com/(...)socialmediakanaelen/.
11  Pluragraph, Organisation Bundeswehr, https://pluragraph.de/organisations/bundeswehr.

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/550596/umfrage/anzahl-der-monatlich-aktiven-facebook-nutzer-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/613495/umfrage/social-media-accounts-der-polizei-in-deutschland-nach-social-media-kanaelen/
https://pluragraph.de/organisations/bundeswehr
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Wobei zu erwähnen ist, dass einzelne Accounts eine enorme Reichwei
te aufweisen können. So hat der „Bundeswehr Exclusive“Account auf 
YouTube über 125 Millionen Aufrufe.12 Eine sehr ähnliche Struktur ist 
auch bei den Accounts des Landes Berlin vorzufinden, die gemeinsam 
über drei Millionen Abonnenten verzeichnen13 oder auch bei den Auf
tritten des Auswärtigen Amtes einschließlich des Geschäftsbereiches mit 
ins gesamt über fünf Millionen Follower.14 Bei den vorgenannten Bei
spielen ist daneben festzustellen, dass die Face bookAccounts jeweils 
hohe Werte verzeichnen und damit zurzeit eine zentrale Rolle einneh
men, gefolgt von Twitter und Instagram. Aufgrund der diversen Struk
tur der öffentlichen Stellen gestaltet sich eine vollumfängliche Erhebung 
über alle Accounts der öffentlichen Stellen schwierig. Allerdings lässt 
der oben gewährte Einblick anhand dreier Bei spiele erahnen, um was für 
eine Größenordnung es sich insgesamt handeln dürfte.

2.1.  Funktionen und Ziele der Nutzung durch öffentliche Stellen

Die Ziele der öffentlichen Stellen bei der Nutzung der Sozialen Medi
en lassen sich in vier Bereiche einteilen: Die allgemeine Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit, die Personalgewinnung, die Erfüllung behörden
spezifischer Ziele und (in einem gewissen Maße) die Erfüllung von 
partizipativen und kollaborativen Zwecken im Rahmen des EGovern
mentAnsatzes.

Abbildung 1 – Funktionen und Ziele staatlicher Öffentlichkeitsarbeit

12  Bundeswehr, BundeswehrYouTubeKanal, https://www.youtube.com/channel/UCZPAni75 
bkLnjGO8yhuJpdw/about. 

13  Pluragraph, Organisation Berlin, https://pluragraph.de/organisations/berlin und https://plura 
graph.de/organisations/polizeiberlin.

14  Pluragraph, Organisation Auswärtiges Amt, https://pluragraph.de/organisations/auswaer 
tigesamt.

https://www.youtube.com/channel/UCZPAni75bkLnjGO8yhuJpdw/about
https://www.youtube.com/channel/UCZPAni75bkLnjGO8yhuJpdw/about
https://pluragraph.de/organisations/berlin
https://pluragraph.de/organisations/polizei-berlin
https://pluragraph.de/organisations/polizei-berlin
https://pluragraph.de/organisations/auswaertiges-amt
https://pluragraph.de/organisations/auswaertiges-amt
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2.1.1.  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zum einen ist die Presse und Öffentlichkeitsarbeit der öffentlichen Stel
len zu nennen. Die Presse und Öffentlichkeitsarbeit kann Auskünfte, 
Warnungen, Empfehlungen, Berichte, Gutachten oder sonstige, schlichte 
Informationstätigkeiten der Verwaltung umfassen.15 Die Auskünfte und 
sonstigen Informationstätigkeiten dürften wohl zum Kernbereich der 
klassischen Presse und Öffentlichkeitsarbeit zählen. Sie finden auch 
nach den erheblichen Veränderungen in der Medienwelt statt und sind 
weiterhin von hoher Relevanz, da sie in Bezug auf die Sozialen Medien 
als komplementär zu betrachten sind.16 Dies lässt sich daraus ableiten, 
dass die Nutzung beider Wege, also die Verbreitung einer Information 
über die Sozialen Medien und über die Presse, als gewinnbringend er
achtet wird, da ein größerer Empfängerkreis erreicht werden kann.17 
Diese Komplementärfunktion ist mit dem Nutzungsverhalten einzelner 
Bevölkerungs gruppen zu erklären. So zeichnet sich die Tendenz ab, dass 
sich jüngere Personen signifikant stärker über das Internet und die Sozi
alen Medien informieren als über die klassischen Medien wie TV, Radio 
oder Printerzeugnisse.18 Daraus folgt, dass ohne den Einsatz von Sozia
len Medien der Adressatenkreis „junge Erwachsene“ nicht beziehungs
weise nur teilweise erreicht werden könnte.

Daneben hat die Nutzung von Sozialen Medien einen zweiten zentralen 
Vorteil. Hierbei handelt es sich um die direkte Kommunikationsmöglich
keit mit den Nutzerinnen und Nutzern. Das heißt, Informationen können 
ungefiltert an eine bestimmte Zielgruppe adressiert werden, ohne dass 
es zu einer Informationsfilterung, reduzierung oder modifikation durch 
die Medien kommt.19 Die öffentlichen Stellen können damit die Gate
keeperfunktion der Medien umgehen und ihre gewünschten Botschaften 
transportieren, wobei dies durchaus kritisch diskutiert werden kann, da 
die Plattformanbietenden durch Algorithmen auch eine gewisse Selekti
on und Ein flussnahme auf die Beiträge vornehmen können.

15  Gusy, Verwaltung durch Information in: NJW 2000, 977, 978.
16  Fehringer, Solmecke, Der SocialMediaLeitfaden für Kommunen, S. 27 f.
17  Ebenda.
18  Hölig, Hasebrink, Reuters Institute Digital News Report 2019 – Ergebnisse für Deutschland, 

https://www.hansbredowinstitut.de/(...)_Deutschland.pdf, S. 17 ff.
19  Nähere Ausführungen zur GatekeepingTheorie siehe Shoemaker, Vos, Gatekeeping theory, 

S. 11 ff.

https://www.hans-bredow-institut.de/uploads/media/default/cms/media/os943xm_AP47_RDNR19_Deutschland.pdf
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Das Bundesministerium des Innern benennt in der Beantwortung einer 
Anfrage explizit das Ziel, die oben beschriebene Zielgruppe Digital Na-
tives erreichen zu wollen, die auf den herkömmlichen Wegen tendenziell 
schwerer zu erreichen ist und erkennt zusätzlich den Vorteil, die Gate
keeper umgehen zu können.20 Ähnlich antworten auch weitere öffentli
che Stellen wie beispielsweise die Beauftragte der Bundesregierung für 
Kultur und Medien (BKM)21, der Deutsche Wetterdienst (DWD)22, das 
Bundeskartellamt (BKartA)23 oder auch das Bundes ministerium der Jus
tiz und für Verbraucherschutz (BMJV)24.

Ziel der klassischen Informations und Öffentlichkeitsarbeit ist es, die 
Bürgerinnen und Bürger über die Tätigkeiten und Aufgaben einer öffent
lichen Stelle zu informieren und diese zu erläutern, Vertrauen aufzubau
en, den Bekanntheitsgrad zu steigern oder allgemein eine Imagesteige
rung zu erreichen.25 Wesentliches Kennzeichen ist, dass die öffentlichen 
Stellen über ihre Aufgabenerledigung berichten.26

Rechtlich betrachtet, konstatiert das Bundesverfassungsgericht in seiner 
Entscheidung Parteienfinanzierung I, dass die Öffentlichkeitsarbeit der 
Regierung und der gesetzgebenden Körperschaften zulässig und viel
mehr für die politische Meinungs und Willensbildung der Be völkerung 
sogar erforderlich ist.27 In der Entscheidung des Bundesverfassungsge
richts zur (unzulässigen) Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung vor 
Bundestagswahlen wird diese Fest stellung bestätigt und verfestigt.28 
Begründet wird dies im Kern damit, dass die Bürgerinnen und Bürger 
staatliches Handeln nur dann bewerten können, wenn sie Zugang zu den 

20  Bundesministerium des Innern, Anfrage zur Nutzung sozialer Medien, https://fragdenstaat.
de/anfrage/(...)geschwaerzt.pdf.

21  BKM, Social Media Aktivitäten der BKM, https://fragdenstaat.de/anfrage/(...)socialmedia.
pdf.

22  DWD, Social Media Aktivitäten des DWD, https://fragdenstaat.de/anfrage/(...)Media_final.
pdf.

23  BKartA, Social Media Aktivitäten des BKartA, https://fragdenstaat.de/anfrage/(...)Leit 
faden_geschwrzt.pdf.

24  BMJV, Social Media Aktivitäten des BMJV, https://fragdenstaat.de/anfrage/(...)/scan_anlage.
pdf.

25  Siehe vorgenannte Quellen und auch Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel
sicherheit (BVL), Social Media Aktivitäten des BVL,  https://fragdenstaat.de/anfrage/(...)
Ueberblick.pdf.

26  Drefs, Die Öffentlichkeitsarbeit des Staates und die Akzeptanz seiner Entscheidungen, S. 74.
27  BVerfGE 20, 56, 100.
28  BVerfGE 44, 125, 147 f.

https://fragdenstaat.de/anfrage/social-media-strategie-des-bmi/51331/anhang/bmi-social-media_geschwaerzt.pdf
https://fragdenstaat.de/anfrage/social-media-strategie-des-bmi/51331/anhang/bmi-social-media_geschwaerzt.pdf
https://fragdenstaat.de/anfrage/social-media-aktivitaten-der-bkm/88032/anhang/170228-workshop-social-media.pdf
https://fragdenstaat.de/anfrage/social-media-aktivitaten-der-bkm/88032/anhang/170228-workshop-social-media.pdf
https://fragdenstaat.de/anfrage/social-media-aktivitaten-des-dwd/95744/anhang/2011Konzept_SocialMedia_final.pdf
https://fragdenstaat.de/anfrage/social-media-aktivitaten-des-dwd/95744/anhang/2011Konzept_SocialMedia_final.pdf
https://fragdenstaat.de/anfrage/social-media-aktivitaten-des-bkarta/93230/anhang/Twitter_Leitfaden_geschwrzt.pdf
https://fragdenstaat.de/anfrage/social-media-aktivitaten-des-bkarta/93230/anhang/Twitter_Leitfaden_geschwrzt.pdf
https://fragdenstaat.de/anfrage/social-media-aktivitaten-des-bmjv/86815/anhang/scan_anlage.pdf
https://fragdenstaat.de/anfrage/social-media-aktivitaten-des-bmjv/86815/anhang/scan_anlage.pdf
https://fragdenstaat.de/anfrage/social-media-aktivitaten-des-bvl/91692/anhang/Anlage1_BVL_Social_Media_Strategie-Ueberblick.pdf
https://fragdenstaat.de/anfrage/social-media-aktivitaten-des-bvl/91692/anhang/Anlage1_BVL_Social_Media_Strategie-Ueberblick.pdf
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2. Einordnung von Social Media

Informationen der entscheidenden Sachfragen und den getroffenen Ent
scheidungen haben.29 Die Kommunikation im demokratischen Verfas
sungsstaat ist demnach keine Einbahnstraße.30 Die beiden Entscheidun
gen betreffen dem Wortlaut nach die Regierung und die gesetzgebenden 
Körperschaften. Ebenso geht die Literatur davon aus, dass die Öffent
lichkeitsarbeit eine staats leitende Aufgabe ist, also eine Aufgabe, die die 
Regierung betrifft.31 Der Kerngedanke ist jedoch auch auf andere öffent
liche Stellen zu übertragen.32 So ist davon auszugehen, dass alle öffentli
chen Stellen im Rahmen ihrer zugewiesenen Tätigkeiten berechtigt und 
verpflichtet sind Informations und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.33

Offenheit, Transparenz und Nachvollzieh barkeit staatlichen Handelns 
sind elementare Grundsteine der Gesellschaft und schaffen Legitimi
tät und Akzeptanz für staatliches Handeln. Insbesondere die mögliche 
Akzeptanzsteigerung für staatliche Entscheidungen und Handlungen 
ist unter dem Gesichtspunkt der Effektivität der Verwaltung zu würdi
gen.34 Die Publizität der Verwaltung ist als ein Prinzip innerhalb der 
Verfassungsentscheidung Demokratie anerkannt.35 Und zwar konkret in 
der Gestalt, dass je wichtiger eine staatliche Tätigkeit ist, desto gebote
ner ist die Publizität.36 Ebenso kann aus dem Rechtsstaatsprinzip eine 
Pflicht zur Öffentlichkeitsarbeit abgeleitet werden. Denn nur transpa
rentes staatliches Handeln kann einer allgemeinen Kontrolle durch die 
Bürgerinnen und Bürger unterliegen und folglich zur Mäßigung der 
Staatsgewalt in ihrem originären Handeln führen.37 Demnach kann die 
Öffentlichkeitsarbeit als Annexaufgabe zur originären gesetzlichen Auf

29  BVerfGE 44, 125, 147 f. 
30  Gusy, Verwaltung durch Information in: NJW 2000, 977, 978.
31  Epping in: Epping, Hillgruber, BeckOK Grundgesetz, Art. 65 Rn. 23 oder auch Grzeszick in: 

Maunz, Dürig, GrundgesetzKommentar, Art. 20 Rn. 26. 
32  OVG Münster, Urteil vom 04.11.2016 – 15 A 2293/15, DVP 2019, 494, 496; BVerwG, Urteil 

vom 13.09.2017 – 10 C 6.16, NVwZ 2018, 433, 434; BVerwG, Urteil vom 18.09.2019 – 6 A 
7.18, BeckRS 2019, 28381 Rn. 28; Pieroth in: Jarass, Pieroth, Grundgesetz, Art. 20 Rn. 20; 
Hofmann in: SchmidtBleibtreu, Hofmann, Henneke, Grundgesetz Kommentar, Art. 20 
Rn. 47; Drefs, Die Öffentlichkeitsarbeit des Staates und die Akzeptanz seiner Entscheidun
gen, S. 176 ff. m. w. N.; andere Ansicht: Ossenbühl, Verbraucherschutz durch Information in: 
NVwZ 2011, 1357, 1360.

33  BVerwG, Urteil vom 18.09.2019 – 6 A 7.18, BeckRS 2019, 28381 Rn. 28.
34  Drefs, Die Öffentlichkeitsarbeit des Staates und die Akzeptanz seiner Entscheidungen, 

S. 277 f.
35  Grzeszick in: Maunz, Dürig, GrundgesetzKommentar, Art. 20 Rn. 27.
36  Ebenda, Rn. 31. 
37  Drefs, Die Öffentlichkeitsarbeit des Staates und die Akzeptanz seiner Entscheidungen, S. 63 ff.


